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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
 
 
1. ≪Anzeigenauftrag≫ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die 

Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbetreibenden oder sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum 
Zwecke der Verbreitung. 

2.  Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen 
eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist die erste Anzeige zur Veröffentlichung 
innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abzurufen. Die weiteren Anzeigen sind innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der 
ersten Anzeige abzurufen. 

3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über 
die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen. 

4. Wird ein Auftrag aus Umstanden nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet 
etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewahrten und dem der tatsachlichen Abnahme 
entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höhere Gewalt im 
Risikobereich des Verlages beruht. 

5. Die Aufnahme von Anzeigen und Fremdbeilagen in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten 
Platzen der Druckschrift erfolgt dann, wenn der Auftraggeber erklärt hat, dass die Anzeige oder Fremdbeilage in 
bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Platzen der Druckschrift erscheinen soll und dies vom 
Verlag ausdrücklich bestätigt worden ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies 
der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf. 

6. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen. 
Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag 

mit dem Wort ≪Anzeige≫ deutlich kenntlich gemacht. 
7. Der Verlag behalt sich vor, Anzeigenauftrage – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und 

Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form abzulehnen, wenn der Verlag aufgrund 
pflichtgemässen Ermessens einen Verstoss der betreffenden Anzeige gegen Gesetze, behördliche Bestimmungen oder die 
guten Sitten feststellt oder die Veröffentlichung erkennbar fur den Verlag unzumutbar ist. Beilagenaufträge werden nicht 
durchgeführt, wenn die Beilagen durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der 
Zeitschrifterwecken oder Fremdanzeigen enthalten. Darüber hinaus kann der Verlag Beilagenaufträge aus technischen und 
vertrieblichen Gründen bis zur Vorlage eines Musters der Beilage und ihrer Billigung ablehnen. Das Obige gilt auch für 
Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben werden. Die Ablehnung eines Auftrages 
wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.  

8. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen (Digitale Datenübermittlung siehe 
techn. Merkblatt) oder der Beilage ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte 
Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche 
Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten. 

9. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige 
Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmass, in dem der Zweck der 
Anzeige beeinträchtigt wurde. Lasst der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene Nachfrist verstreichen oder ist die 
Ersatzanzeige nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber Rücktrittsrecht. Der Verlag haftet nicht für Fahrlässigkeit. Dieser 
Haftungsausschluss gilt nicht im Fall des Fehlens zugesicherter Eigenschaften. Gegenuber Nichtkaufleuten haftet der 
Verlag jedoch bei Verzug oder Unmöglichkeit für vorhersehbare Schäden auch bei einfacher Fahrlässigkeit, jedoch nur bis 
zur Hohe des betreffenden Anzeigenentgelts. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber hinaus auch 
nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fallen ist gegenüber Kaufleuten für grobe 
Fahrlässigkeit ein Ersatz auf den voraussehbaren Schaden bis zur Hohe des betreffenden Anzeigenentgelts beschrankt. 
Reklamationen müssen – ausser bei nicht offensichtlichen Mangeln – innerhalb von vier Wochen nach Eingang von 
Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.  

10. Probeabzuge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit 
der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der 
Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden. 

11. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber 14 Tage nach Veröffentlichung 
der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen, vom Empfang der Rechnung an 
laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. 
Etwaige Nachlasse für vorzeitige Zahlungen werden nach der Preisliste gewahrt. 

12. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie Einzugskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug 
die weitere Ausführung des laufenden Auftrags bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen 
Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag 
berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rucksicht auf 
ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offen stehender 
Rechnungsbetrage abhängig zu machen. 

13. Der Verlag liefert nach der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des Anzeigenauftrags 
werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft 
werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung und 
Verbreitung der Anzeige. 

14. Kosten für die Anfertigung bestellter Filme, Druckunterlagen und Zeichnungen sowie fur vom Auftraggeber gewünschte und 
zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.  

15. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Gerichtsstand ist, soweit das Gesetz zwingend nichts anderes vorsieht, der Sitz des 
Verlages. 
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Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages 
 
a) Die Allgemeinen und unsere zusätzlichen Geschäftsbedingungen, die Auftragsbestätigung und die jeweils gültige Preisliste 

sind für jeden Auftrag massgebend. Der erteilte Anzeigenauftrag wird erst nach schriftlicher Bestätigung durch den Verlag 
rechtsverbindlich. 

b) Bei fernmündlich aufgegebenen Anzeigen bzw. bei fernmündlich veranlassten Änderungen und Abbestellungen übernimmt 
der Verlag keine Haftung. 

c) Platzierungsvorschriften werden nur durch ausdrückliche Bestätigung des Verlages anerkannt. 
d) Sofern nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen ist, treten neue Tarife bei Preisanpassungen auch fur 

laufende Aufträge sofort in Kraft. 
e) Bei höherer Gewalt, Arbeitskampf, Beschlagnahme oder Betriebsstörungen hat der Verlag Anspruch auf volle Bezahlung 

der Anzeigen, wenn die Aufträge mit 80% der garantierten verkauften Auflage erfüllt sind. Bei geringeren 
Verlagsauslieferungen wird der Rechnungsbetrag im gleichen Verhältnis gekürzt, in dem die garantierte verkaufte Auflage 
zur tatsachlich ausgelieferten Auflage steht. Alle weiteren Ansprüche auf Erfüllung oder Schadenersatz sind 
ausgeschlossen. 

f) Bei Druckvorlagen, die zusätzliche Kosten verursachen, werden diese in Rechnung gestellt. Sind etwaige Mangel bei den 
Druckunterlagen nicht sofort erkennbar, sondern werden dieselben erst beim Druckvorgang deutlich, so hat der 
Werbungtreibende bei ungenügendem Abdruck keine Anspruche. Bei Überschreitung der im Terminplan festgelegten Daten 
für die Übersendung der Druckunterlagen kann keine Gewahr fur eine einwandfreie Druckwiedergabe übernommen werden. 
Die Pflicht der Aufbewahrung von Druckunterlagen erlischt 3 Monate nach dem Erscheinen der Anzeige, sofern nicht 
ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen worden ist. Fehlende oder fehlerhaft gedruckte Kontrollangaben ergeben 
keinen Anspruch für den Auftraggeber. 

g) Für die Anwendung eines Konzernrabattes auf Tochtergesellschaften ist der schriftliche Nachweis einer Kapitalbeteiligung 
von mehr als 50% erforderlich. 

h) Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Vertragen und Abrechnungen mit dem 
Werbungstreibenden an die Preisliste des Verlages zu halten. Die vom Verlag gewahrte Mittlervergütung darf an die 
Auftraggeber weder ganz noch teilweise weitergegeben werden. 

i) Bei Kunden/Werbeagenturen, die zum ersten Mal mit dem Verlag in Geschäftsverbindung treten, kann Vorauskasse bis 
zum Anzeigenschlusstermin verlangt werden. 

j) Der Auftraggeber tragt allein die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit des Anzeigentextes/Bildmotivs. 
Dem Auftraggeber obliegt es, den Verlag von Ansprüchen Dritter freizustellen, die diesem aus der Ausführung des 
Auftrages, auch wenn er storniert sein sollte, gegen den Verlag erwachsen. Der Verlag ist nicht verpflichtet, Auftrage und 
Anzeigen daraufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt werden. Der Verlag ist berechtigt, Werbung für 
Arznei- und Heilmittel von einer schriftlichen Zusicherung des Verantwortlichen über die rechtliche Zulässigkeit abhängig zu 
machen und/oder auf Kosten des Auftraggebers die Werbevorlage von einer sachverständigen Stelle auf die rechtliche 
Zulässigkeit überprüfen zu lassen. 

k) 6 Arbeitstage vor Anzeigenschluss sind Sistierungen, Änderungen von Grössen, Formaten und der Wechsel von Farben 
nicht mehr möglich. Bei fernmündlich aufgegebenen Anzeigen oder fernmündlich erteilten Korrekturen haftet der Verlag 
nicht für die Richtigkeit der Wiedergabe. Eine Haftung wird auch nicht übernommen, wenn sich Mangel an der Vorlage erst 
bei der Reproduktion oder beim Druck zeigen. Der Werbetreibende hat bei ungenügendem Abdruck dann keine Ansprüche. 
Evtl. entstehende Mehrkosten müssen weiterberechnet werden.  

 
Anzeigen können aus geschäftspolitischen Gründen abgelehnt werden. 

 


